
Q2: 2 Klausurersatzleistungen?? Rechtliche FOlgen??
Beitrag von „Humblebee“ vom 15. März 2022 14:39

Zitat von DFU

Ich war allerdings bis zum letzten Post der ersten Seite nicht auf die Idee gekommen,
dass der Schüler zwar da war, aber der Kollege ihm keine Klausur gegeben hat.
Normalerweise informiere ich mich ja vorher, wie viele Klausuren ich kopieren muss.

Das hast du jetzt aber m. E. tatsächlich falsch verstanden: Wenn ich mich nicht irre, war der
besagte Schüler an dem Tag, an dem die "Originalklausur" geschrieben wurde, eben nicht in
der Schule. Aber die Lehrkraft hat anschließend versäumt zu klären, ob der Schüler entschuldigt
gefehlt hatte oder nicht und ihm dementsprechend gar keine Note in dieser Klausur gegeben.
Hätte er entschuldigt gefehlt, hätte ihm ja ein Nachschreibtermin angeboten werden müssen;
hätte er unentschuldigt gefehlt, hätte die Lehrkraft ihm eine 6 bzw. 0 Punkte in der Klausur
geben müssen.
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